
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 10.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Digitalisierung
Akteure Grüter, Franz (svp/udc, LU) NR/CN
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1965 - 01.01.2021

01.01.65 - 01.01.21ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Bühlmann, Marc
Schubiger, Maximilian

Bevorzugte Zitierweise

Bühlmann, Marc; Schubiger, Maximilian 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer
Politik: Digitalisierung, 2018 - 2020. Bern: Année Politique Suisse, Institut für
Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen am
10.04.2024.

01.01.65 - 01.01.21ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Rechtsordnung

1Äussere Sicherheit

2Institutionen und Volksrechte

2Bundesverwaltung - Organisation

3Wahl- und Abstimmungsverfahren

01.01.65 - 01.01.21 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

SPK-SR Staatspolitische Kommission des Ständerats
EFD Eidgenössisches Finanzdepartement
DSJ Dachverband Schweizer Jugendparlamente
VBS Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und

Sport
FK-NR Finanzkommission des Nationalrats
SiK-SR Sicherheitspolitische Kommission des Ständerates
SPK-NR Staatspolitische Kommission des Nationalrats
MELANI Melde- und Analysestelle Informationssicherheit
NCS Nationale Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyber-Risiken
API Application Programming Interface (Programmierschnittstelle)

CIP-CE Commission des institutions politiques du Conseil des États
DFF Département fédéral des finances
FSPJ Fédération Suisse des Parlements des Jeunes
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et

des sports
CdF-CN Commission des finances du Conseil national
CPS-CE Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats
CIP-CN Commission des institutions politiques du Conseil national
MELANI Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information
SNPC Stratégie nationale de protection de la Suisse contre les cyberrisques
API Application Programming Interface (Interface de programmation

d'applications)

01.01.65 - 01.01.21 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

Mit 58 Mitunterzeichnenden aller Parteien im Rücken forderte Franz Grüter (svp, LU)
den Bundesrat mittels Motion auf, den Ausbau der Cyberabwehrkompetenzen
voranzutreiben. Innerhalb zweier Jahre sollen alle sicherheitspolitischen Kompetenzen
im Bereich Cyberabwehr zudem gebündelt werden und innerhalb der Verwaltung von
einer einzigen Stelle koordiniert werden können. Dabei wurde offen gelassen, ob diese
Einheit innerhalb der Armee geschaffen oder dem VBS angegliedert werden soll. Jedoch
sah der Motionär eine Finanzierung via das Rüstungsbudget vor. Ferner sollte auch
bezüglich künftiger Beschaffungen ein Augenmerk auf Cybersicherheit gelegt werden.
Grüter schlug damit in die gleiche Kerbe wie Ständerat Dittli (fdp, UR), der seinerseits
ein Cyberdefence-Kommando anregte, und Ständerat Eder (fdp, ZG), der die Schaffung
eines Kompetenzzentrums für Cyberfragen verlangte. Begründet wurde die Motion mit
den neuen Bedrohungsszenarien im digitalen Raum sowie mit der Erfahrung kürzlich
stattgefundener Angriffe auf die Computerinfrastruktur von Bund und Wirtschaft. Der
Luzerner wollte darüber hinaus ebenfalls – dieses Anliegen deckt sich mit den
Bestreben der beiden Motionen aus der kleinen Kammer – die Zuständigkeit neu regeln
und nur eine Verwaltungsstelle mit der Aufsicht betrauen, um «Redundanzen,
Ineffizienzen und Koordinationsaufwand» reduzieren zu können. 
Der Bundesrat, der sich also bereits wiederholt mit ähnlichen Vorstössen konfrontiert
sah, beharrte auf der Ablehnung dieser Forderungen. Im Grunde sei er ja nicht gegen
einen Ausbau im Cyberbereich, jedoch sollte den Prozessen der NCS nicht vorgegriffen
werden, erklärte er. Eine einzige Stelle für diese Oberaufsicht werde geprüft.

Dieser bundesrätlichen Zurückhaltung stand, wie auch in den anderen diesbezüglichen
Geschäften, eine wohlwollende Parlamentskammer gegenüber. Im Wissen um die
bereits genehmigten anderen beiden Motionen Dittli und Eder hiess der Nationalrat
auch die vorliegende Motion gut. Grüter gelang es, Druck aufzubauen, in dem er auf der
Einrichtung einer zentralen Koordinationsstelle beharrte. Dabei bot er in der
Ratsdebatte bereits Hand zu einer Lösung: Melani könne diese Aufgabe übernehmen, es
brauche also nicht einmal eine neue Verwaltungseinheit, schlug er vor. Jedoch müsse
dort mehr investiert und sowohl personell als auch finanziell mehr Aufwand betrieben
werden. Zudem müsse der Auftrag an Melani neu verfasst werden. Bundesrat Maurer
vertrat die ablehnende Haltung der Regierung, auch mit Verweis auf ein kurz zuvor
angenommenes SiK-Kommissionspostulat, vergeblich. Die grosse Kammer überwies den
Vorstoss mit 134 zu 47 Stimmen und 9 Enthaltungen der Ständekammer. 1

MOTION
DATUM: 06.03.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die Motion Grüter (svp, LU) beschäftigte im Sommer die ständerätliche SiK. Der Ausbau
der Cyberabwehrkompetenzen wurde vom Gremium mehrheitlich begrüsst, gleichwohl
überwogen Bedenken bezüglich der Motion. Die SiK-SR schlug deswegen ihrem Rat vor,
die Motion nicht anzunehmen. Man wollte sich mit diesem Schritt Zeit verschaffen, um
bereits in Angriff genommene Projekte weiterzuführen. Namentlich ging es um die
beiden überwiesenen Motionen zu einem Cyberdefence-Kommando in der Armee und
zu einem Cybersecurity-Kompetenzzentrum. Diese laufenden Massnahmen wurden von
der SiK begrüsst, wohingegen die vorliegende Motion widersprüchliche Folgen zu
bereits getätigten Beschlüssen hätte. Besonders die angeregte Zentralisierung der
Cyberkompetenzen an einer Amtsstelle (innerhalb des VBS) wurde von den
Kommissionsangehörigen mehrheitlich abgelehnt. Man vergebe sich dadurch viele
bereits erlangte Kenntnisse und die bisherigen Mechanismen innerhalb des EFD und
MELANI funktionierten gut. Aus ordnungspolitischer Sicht wurde die Motion zudem
abgelehnt, weil es der Regierung und nicht dem Parlament obliege, federführende
Stellen innerhalb der Verwaltung zu bestimmen. Diesem Antrag stimmten 10
Kommissionsmitglieder zu, zwei waren dagegen.
Dieser deutlichen Kommissionsmeinung folgte dann auch das Ratsplenum, das die
Motion ablehnte und damit den recht deutlichen Beschluss des Erstrates umstiess.
Kommissionssprecher Dittli (fdp, UR) und Bundesrat Maurer waren die Einzigen, die
sich zu Wort meldeten. Beide betonten die bereits angestossenen Arbeiten und die
guten Fortschritte im Cybersicherheitsbereich. Die Regierung erkenne im Vorschlag
Grüter keine bessere Lösung, erklärte Maurer. Oppositionslos wurde das Geschäft

MOTION
DATUM: 10.09.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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verworfen. 2

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Organisation

Mit dem Bestreben, Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen Informationen und
Dienstleistungen zunehmend auch digital zur Verfügung zu stellen, entstünden immer
mehr amts- und departementsspezifische Portale, die jedoch zu wenig vernetzt seien.
Dadurch erwachse nicht nur grosser nachfrageseitiger Aufwand – unterschiedliche
Portale verlangten nach unterschiedlicher Nutzung – sondern es entstünden auch
angebotsseitig unnötige Kosten. Mit Hilfe von elektronischen Schnittstellen müsse
deshalb ein erleichterter Informationsaustausch in der Bundesverwaltung geschaffen
und die Vorzüge der Digitalisierung umfassender nutzbar gemacht werden. Mit dieser in
eine Motion gepackten Forderung stiess Beat Vonlanthen (cvp, FR) nicht nur beim
Bundesrat, sondern auch bei seinen Ständeratskolleginnen und -kollegen auf offene
Ohren. Bundesrat Ueli Maurer betonte in der Ratsdebatte freilich, dass die
Zusammenführung und die Schaffung von Schnittstellen bei auf allen föderalen Stufen
organisch gewachsener Informatik eine «Herkulesaufgabe» darstelle. Der Vorstoss
wurde einstimmig an den Nationalrat überwiesen.
Die Volkskammer wiederum hiess ebenfalls noch in der Frühjahrssession 2019 eine
praktisch identische Motion von Franz Grüter (svp, LU; Mo. 18.4238) stillschweigend gut.
Somit dürfte der Einführung solcher Schnittstellen nichts mehr im Weg stehen, auch
wenn die gegenseitige Bestätigung der jeweils anderen Kammer noch ansteht. 3

MOTION
DATUM: 06.03.2019
MARC BÜHLMANN

Mitte März 2019 nahm der Nationalrat stillschweigend eine Motion von Franz Grüter
(svp, LU) an, die die Einführung von elektronischen Schnittstellen in der
Bundesverwaltung forderte, um damit den direkten Informationsaustausch innerhalb
der Bundesverwaltung sowie zwischen derselben und der Bevölkerung besser
auszugestalten. Grüter kritisierte, dass elektronisch zugängliche Dienstleistungen des
Bundes via zahlreiche amts- oder departementsspezifische Portale angeboten werden.
Dies sei nicht nur kompliziert und teuer, sondern erschwere eine weiterführende
Automatisierung. Mit elektronischen Schnittstellen (API), auf die mit Annahme der
Motion der strategische Fokus gelegt werden soll, würde ein automatischer
Datenaustausch ermöglicht, was dynamische Systeme schaffen und das Potenzial der
Digitalisierung auszuschöpfen helfe. Damit liessen sich auch effizienter und günstiger
die Bestrebungen hin zu einer einzigen behördenübergreifenden Plattform
unterstützen. Der Bundesrat hatte die Annahme der Motion beantragt. 4

MOTION
DATUM: 22.03.2019
MARC BÜHLMANN

Der Nationalrat hiess die Motion Vonlanthen (cvp, FR), die einen erleichterten
Informationsaustausch in der Bundesverwaltung durch Einführung von elektronischen
Schnittstellen forderte, oppositions- und diskussionslos gut. Damit hatten die beiden
gleichlautenden Motionen Vonlanthen und Grüter (svp, LU; Mo. 18.4238) beide
Kammern jeweils ohne Diskussion und Gegenstimmen passiert. Das von der SPK-NR in
ihrem Bericht formulierte Ziel einer Beschleunigung der sich seit 2008 im Gange
befindlichen entsprechenden Arbeiten dürfte damit deutlich signalisiert sein. 5

MOTION
DATUM: 17.09.2019
MARC BÜHLMANN

Auch im Ständerat wurde die Motion Grüter (svp, LU) zur Einführung von elektronischen
Schnittstellen in der Bundesverwaltung ohne Opposition und ohne Diskussion
angenommen. Die SPK-SR erachte es als wichtig, den Informationsaustausch zu
vereinfachen. Allerdings seien die betroffenen Stellen, allen voran die Kantone, in die
Planung der Umsetzung miteinzubeziehen. Kommissionssprecherin Pascale Bruderer
Wyss (sp, AG) wies darauf hin, dass ein Anliegen, das vom Bundesrat ohne inhaltliche
Stellungnahme empfohlen und vom Nationalrat oppositionslos angenommen werde,
nicht umstritten sein könne. Ueli Maurer berichtete, dass der Bundesrat bereits an der
Arbeit sei. 6

MOTION
DATUM: 18.09.2019
MARC BÜHLMANN
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Die gesamte Bundesverwaltung soll mit Hilfe eines zentralen Daten-Hubs eine
zukunftsfähige Daten-Infrastruktur und Daten-Governance erhalten; der digitale
Austausch zwischen Behörden aller Staatsebenen aber auch zwischen Behörden und
Wirtschaft sowie Zivilgesellschaft soll mittels sogenannter «Open Access-Echtzeit-
Schnittstellen (API)» verbessert werden. Nichts weniger forderte eine Motion der
Finanzkommission des Nationalrats, die nicht einmal zwei Monate nach ihrer
Einreichung vom Nationalrat in der Wintersession 2020 überwiesen wurde. Die FK-NR
begründete ihren Vorstoss und den damit verbundenen Auftrag an den Bundesrat
damit, mittels jährlichem Bericht aufzuzeigen, wie gross der Anteil an via diesem Hub
erreichbaren und genutzten Daten ist, mit dem Ziel der Verbesserung der Beziehungen
zwischen Staat und Unternehmen bzw. Bürgerinnen und Bürgern. Das «Once-Only-
Prinzip» müsse umgesetzt werden: Standardinformationen sollen von der
Zivilgesellschaft und der Wirtschaft allen Behörden lediglich einmal mitgeteilt werden
müssen. Die FK-NR wollte ihre Motion als Ergänzung zu den bereits angenommenen
gleichlautenden Motionen Vonlanthen (cvp, FR; Mo. 18.4276) und Grüter (svp, LU; Mo.
18.4238) verstanden wissen, die die Einführung von elektronischen Schnittstellen in der
Bundesverwaltung fordern. Der Bundesrat hatte die Annahme der Motion beantragt und
im Nationalrat wurde sie ohne Diskussion durchgewinkt. 7

MOTION
DATUM: 17.12.2020
MARC BÜHLMANN

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Im Herbst 2018 lancierte die Bundeskanzlei ihre neue Abstimmungs-App «VoteInfo»
mit übersichtlichen Informationen zu allen anstehenden kantonalen und nationalen
Abstimmungen. Neben den Abstimmungserläuterungen und den wichtigsten
Argumenten können auch die Parolen der Parteien abgerufen werden. Am
Abstimmungstag selber werden zudem die Resultate des Urnengangs präsentiert und
laufend aktualisiert, sowohl auf Ebene Kanton als auch auf Ebene Gemeinde. Vorbild für
die Applikation war ein ähnliches Angebot des Kantons Zürich («Züri stimmt App»). Als
sehr erfreulich wurde in den Medien der Umstand bezeichnet, dass alle Kantone das
Vorhaben unterstützen und die entsprechenden Daten liefern. Kritik kam vom
Dachverband der Schweizer Jugendparlamente (DSJ), der im Rahmen von Easyvote –
dem Kompetenzzentrum für die Förderung der politischen Teilhabe junger
Erwachsener mittels entsprechend aufbereiteter Abstimmungsinformationen – eine
ähnliche App lancieren wollte: Die Applikation des Bundes nutze die Möglichkeiten noch
zu wenig. Bedenken äusserte auch Franz Grüter (svp, LU), der sich als Kritiker von E-
Voting einen Namen machte. Er hoffe, dass die App nicht eine Vorstufe für E-Voting
sei. 8

ANDERES
DATUM: 19.07.2018
MARC BÜHLMANN

Schon im Februar 2018 gaben Gegnerinnen und Gegner der Einführung von E-Voting
bekannt, eine Volksinitiative einreichen zu wollen, mit der E-Voting verboten werden
solle. Franz Grüter (svp, LU), der führende Kopf hinter dieser Idee, wollte aber zuerst
auf parlamentarischer Ebene versuchen, ein Moratorium einzuführen. Weil dies
allerdings nicht gelang, trieb der IT-Unternehmer seine Idee voran. Ein breit
abgestütztes Komitee mit Vertretenden der Jungparteien der FDP, der SVP und der
GLP, der Piratenpartei, nationalen Politikern der SP (Jean-Christophe Schwaab, VD), der
GP (Balthasar Glättli, ZH) und der SVP (Claudio Zanetti, ZH; Gregor Rutz, ZH), dem Chaos
Computer Club (Hernâni Marques), Sicherheitsexpertinnen und -experten sowie
Rechtsanwältinnen und -anwälten verabschiedete Anfang September den definitiven
Initiativtext der eidgenössischen Volksinitiative «Für eine sichere und
vertrauenswürdige Demokratie (E-Voting-Moratorium)». Die Initiative will ein
mindestens fünfjähriges E-Voting-Verbot, das erst fallen darf, wenn jedes Individuum
seine eigene Stimmabgabe und die Ermittlung der Ergebnisse ohne besondere
Sachkenntnisse überprüfen kann. 
Die Bundeskanzlei schloss ihre Vorprüfung der Initiative Ende Februar 2019 ab; die Frist
für die Unterschriftensammlung dauert nun bis zum 12. September 2020. An der
Medienkonferenz beteuerte das bunt gemischte Komitee, dass es ihm um den Schutz
der direkten Demokratie vor Manipulationen gehe. Die Sicherheit von E-Voting sei
heute nicht gewährleistet und der vom Bund «blauäugig» vorangetriebene Prozess zur
Einführung von «Vote électronique» müsse deshalb gestoppt werden. In den Medien
wurde das Anliegen weitestgehend positiv kommentiert. Die WoZ forderte ihre
Leserschaft auf, Unterschriften beizusteuern, und die NZZ erachtete die Digitalisierung
der Urne als unnötig. Der Nutzen von E-Voting sei gemessen an den Risiken
verschwindend klein, erklärte sie. Leise Kritik wurde jedoch an der Idee laut, dass das
Moratorium erst aufgehoben werden soll, wenn Laien den technischen Prozess

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 26.02.2019
MARC BÜHLMANN
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verstehen. Dies komme einem Technologieverbot nahe, schrieb der Tages-Anzeiger in
einer Glosse und erdachte sich ähnliche kreative Moratorien: So sollen etwa erst dann
wieder AKWs gebaut werden dürfen, wenn diese von maximal fünf Säuglingen
gefahrenlos betrieben werden können, oder Flugzeuge erst dann Starterlaubnis
erhalten, wenn alle Passagiere das physikalische Prinzip des dynamischen Auftriebs
beschrieben hätten. 9

Er ziehe seine Motion zu E-Collecting zurück, weil er mit ihr die Demokratie habe
stärken und nicht schwächen wollen, so Franz Grüter (svp, LU) in der Sommersession
2019. Mit seinem Vorstoss zum digitalen Unterschreiben hatte er gesetzliche
Grundlagen gefordert, um das Sammeln von Unterschriften für Initiativen und
Referenden auch elektronisch zu ermöglichen und die digitale Partizipation zu stärken.
Er sei nicht einverstanden mit dem Bundesrat, der in seiner digitalen Strategie eher auf
E-Voting als auf E-Collecting setze. Auch das in der Antwort auf die Motion
vorgebrachte bundesrätliche Argument der zu grossen Komplexität teile er nicht, seien
doch elektronische Unterschriften mittlerweile in vielen Bereichen gang und gäbe.
Allerdings befürchte er – nach zahlreichen Diskussionen innerhalb und ausserhalb des
Parlaments –, dass mit der Einführung von E-Collecting unweigerlich die Forderung
nach einer Erhöhung der Unterschriftenzahlen laut werden würde. Weil er die
Demokratie nicht mit neuen Hürden belasten wolle, sondern vielmehr die Dringlichkeit
für ein digitales Update für das politische System habe aufzeigen wollen, halte er nicht
an seinem Vorstoss fest. 10

MOTION
DATUM: 18.06.2019
MARC BÜHLMANN

Man sehe sich nicht im Stande, in den verbleibenden fünf Monaten die noch nötigen
Unterschriften zu sammeln – in den Medien war die Rede davon, dass erst rund 50'000
Signaturen vorlagen –, gaben Franz Grüter (svp, LU) und Balthasar Glättli (gp, ZH) vom
überparteilichen Komitee der eidgenössischen Volksinitiative «Für eine sichere und
vertrauenswürdige Demokratie (E-Voting-Moratorium)» Ende Juni 2020 bekannt.
Aufgrund des Fristenstillstands war das Sammeln von Unterschriften zwischen 21. März
und 31. Mai 2020 verboten worden. Auch wenn die Frist für die
Unterschriftensammlung um diese 72 Tage verlängert worden sei, würden es die
momentan geltenden Massnahmen – Abstandregeln, Veranstaltungsverbote,
Hygienevorschriften – praktisch verunmöglichen, die fehlenden Unterschriften noch
rechtzeitig zusammenzubringen, argumentierte das Komitee. Man habe aber trotz des
Scheiterns wichtige Ziele erreicht. So war in der Zwischenzeit die eigentlich geplante
Einführung der digitalen Stimmabgabe als ordentlichem dritten Stimmkanal aufgrund
von gravierenden Sicherheitsmängeln des Betriebssystems der Post gestoppt worden.
Die Initiative, die einen Stopp der Nutzung von E-Voting verlangt hätte, bis zentrale
Sicherheitsstandards eingehalten werden können, habe zu einer Sensibilisierung
beigetragen, urteilte auch die WoZ. Zudem zeigten die gesammelten 50'000
Unterschriften, dass ein Referendum durchaus möglich sei, sollte E-Voting in den
nächsten Jahren trotzdem eingeführt werden. 
Am 23. November 2020 teilte die Bundeskanzlei offiziell mit, dass die Frist für die
Initiative «unbenützt abgelaufen» sei. 11

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 23.11.2020
MARC BÜHLMANN

Nach dem «Horrorjahr für das Abstimmen per Mausklick», wie die NZZ die
Entwicklungen 2019 für E-Voting bezeichnete, kehrte 2020 zuerst ein wenig Ruhe ein.
Hinter den Kulissen geschah allerdings einiges. Auf der einen Seite entwickelte die Post,
deren ursprüngliches E-Voting-System 2019 an einem Intrusionstest gescheitert war,
ein alternatives System weiter. Dies stiess vor allem beim Komitee der Initiative für ein
E-Voting-Moratorium auf Kritik. Deren Sprecher Nicolas A. Rimoldi sprach davon, dass
die Post «auf einem toten Pferd» reite. Für Schlagzeilen sorgte Ende Mai, dass die
spanische Firma Scytl, von der die Post 2019 die Rechte am Programmcode des neuen
Systems übernommen hatte, Konkurs anmelden musste.
Auf der anderen Seite erarbeitete die Bundeskanzlei zusammen mit Kantonen und
Expertinnen und Experten eine Neuausrichtung des Versuchsbetriebs für E-Voting. Im
Zentrum standen Sicherheitsanforderungen und Zertifizierung neuer Systeme und die
Frage nach Kontrolle und Aufsicht durch den Bund. Der Bericht lag Ende November vor
und wurde vom Bundesrat Ende Dezember zur Kenntnis genommen. Es soll den
Kantonen nach wie vor frei gestellt bleiben, ob und mit welchen Systemen sie an
Versuchen mit E-Voting teilnehmen wollen. Kantonal dürfen maximal 30 Prozent und
national maximal 10 Prozent der Stimmberechtigten elektronisch abstimmen. Der Bund
erteilt dann Bewilligungen, wenn strenge Sicherheitsanforderungen erfüllt sind, die

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2020
MARC BÜHLMANN
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einem kontinuierlichen Überprüfungsprozess unterliegen, was zu stetigen
Verbesserungen der Systeme führen soll. Ziel seien Systeme mit Open-Source-
Lizenzen, die ständig unabhängig überprüft werden könnten. Der Bundesrat kündigte
an, 2021 eine Vernehmlassung zu den notwendigen Revisionen der Verordnung über die
politischen Rechte bzw. über die elektronische Stimmabgabe durchführen zu wollen.
Ziel sei, dass die Bürgerinnen und Bürger einem möglichen dritten Stimmkanal
vertrauen könnten. Es gelte aber nach wie vor «Sicherheit vor Tempo», erklärte
Bundeskanzler Walter Thurnherr Ende Jahr in den Medien. 

Bereits Anfang Juli hatte zudem das überparteiliche Komitee der E-Voting-
Moratoriums-Initiative die Unterschriftensammlung abgebrochen. Bis November hätte
noch praktisch die Hälfte der Unterschriften gesammelt werden müssen. Die Covid-19-
Pandemie habe die Sammlung erschwert, aber mit dem Marschhalt 2019 sei trotzdem
ein wichtiger Zwischenerfolg gelungen, gaben die Initiantinnen und Initianten beim
Rückzug zu Protokoll.

Freilich bedeutet Digitalisierung der Demokratie nicht bloss digitales Wählen und
Abstimmen. In der vor rund 20 Jahren vom Bund angestossenen Entwicklung im
Rahmen von «Vote électronique» waren explizit auch E-Collecting, also die
Ermöglichung, eine lancierte Volksinitiative mittels digitaler Unterschrift zu
unterstützen, elektronische Vernehmlassungen oder elektronische
Behördeninformationen als mögliche Projekte genannt worden. Neben E-Voting
fristeten diese Unternehmungen allerdings höchstens ein Mauerblümchendasein. Dies
sollte sich mit Hilfe der Unterstützung des «Prototype Fund» ändern, der lanciert vom
Verein Opendata.ch und der Mercator-Stiftung Projekte finanziell unterstützen wollte,
die «demokratische Partizipation in der Schweiz durch digitale Lösungen stärken», so
die Beschreibung in der WoZ. Gefragt waren Projekte im Sinne einer «Demokratie für
die Generation Smartphone» oder einer «Gamefication» der Demokratie, also der
Möglichkeit, demokratische Prozesse spielerisch zu erfahren. In den Medien wurde
zudem diskutiert, dass die Pandemie wohl auch der Digitalisierung der Demokratie
Vorschub leisten könnte.

Auch E-Collecting erhielt 2020 Aufwind. Zumindest beauftragte der Nationalrat den
Bundesrat mittels Postulat, einen Bericht über mögliche Auswirkungen der Einführung
von E-Collecting zu verfassen. Eine Motion von Franz Grüter (svp, LU), mit der E-
Collecting eingeführt werden sollte, wurde allerdings wieder zurückgezogen. Er sei
aufgrund der Diskussionen um eine notwendige Erhöhung der Unterschriftenzahlen, die
sein Vorstoss ausgelöst habe, zum Schluss gekommen, dass seine Motion eher zu einem
Abbau der direkten Demokratie führen könnte und nicht, wie von ihm eigentlich
beabsichtigt, zu einer Förderung, so Grüter.

Für Schlagzeilen sorgten wie schon im Vorjahr die verschiedenen Internetplattformen,
die Unterschriftensammlungen digital unterstützten. Berichtet wurde über das
«Unterschriftensammlungs-Tool» WeCollect von Daniel Graf, auf dem
Unterschriftenbogen «per Mausklick heruntergeladen werden» können, so die Aargauer
Zeitung. Die Plattform verfüge über Mailadressen von 75'000 Personen, die potenziell
solche Bogen runterladen und unterschreiben bzw. unterschreiben lassen würden und
so Unterstützung multiplizierten. Damit sei WeCollect zu einem «politischen
Machtfaktor» geworden, wobei allerdings «hauptsächlich Anliegen aus dem rot-grünen
Lager» unterstützt würden, so die Aargauer Zeitung. Um politisch unabhängiger zu
werden, wandelte Graf die Plattform in eine Stiftung um, deren Leitungsgremium
künftig darüber entscheiden soll, welche Begehren unterstützt werden. Dieses
Leitungsgremium bleibe aber «eng mit SP und Grünen verbandelt», stellte die Aargauer
Zeitung weiter fest. Ebenfalls für Schlagzeilen sorgte die «Agentur Sammelplatz Schweiz
GmbH», die von Alexander Segert, dem Verantwortlichen zahlreicher SVP-
Abstimmungs- und Wahlwerbungen, gegründet wurde. Auf der Plattform werde ein
«Rundumservice» von der Formulierung des Initiativtexts über das Sammeln von
Unterschriften bis hin zum Lobbying bei einer allfälligen Abstimmungskampagne
angeboten, berichtete die Aargauer Zeitung. Da die traditionellen Kanäle für
Unterschriftensammlungen – z.B. Anlässe, Strassensammlungen, Versand über
Zeitschriften – an Effektivität verlören, könnte die digitale Hilfe an Bedeutung
zunehmen, so die Zeitung. Kritisiert wurde freilich, dass es hier nicht um einen Ausbau,
sondern eher um eine «Kommerzialisierung der direkten Demokratie» gehe, wie sich
Daniel Graf in der Aargauer Zeitung zur Konkurrenz äusserte. 
Die NZZ schliesslich berichtete von einer Studie des Zentrums für Demokratie Aarau,
die zeige, dass vier von fünf Volksbegehren von grossen Parteien und Verbänden
getragen würden. Rund 35 Prozent aller zwischen 1973 und 2019 zustande gekommenen
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Volksbegehren stammten laut Studie direkt aus einer Parteizentrale. Eine wichtige
Bedingung für das Zustandekommen einer Volksinitiative scheint entsprechend der
Resultate zudem zu sein, dass mindestens eine Parlamentarierin oder ein
Parlamentarier dem Initiativkomitee angehöre. Ist dies der Fall, liege die
Wahrscheinlichkeit des Scheiterns bei 23 Prozent; im Gegensatz zu einer
Wahrscheinlichkeit von 36 Prozent, wenn dies nicht der Fall ist. Laut NZZ könnte die
Digitalisierung der Unterschriftensammlung kleinen Gruppierungen entsprechend
entgegenkommen und dabei helfen, die Relevanz von grossen Organisationen zu
reduzieren. 12
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